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§ 27 TGO Funktionsperiode des
Gemeinderates, des
Gemeindevorstandes und des

BlUrgermeisters

TGO - Gemeindeordnung 2001 - TGO, Tiroler

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.12.2025

(1) Die Funktionsperiode des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes und des Burgermeisters betragt sechs Jahre.
Sie beginnt mit der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates und endet mit der konstituierenden Sitzung des neu
gewahlten Gemeinderates, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Gemeinderat kann vor dem Ablauf der Funktionsperiode seine Auflésung beschlieRen (Selbstauflésung). Zu
einem Beschluss Uber die Selbstauflosung ist die Anwesenheit von mehr als der Halfte der Mitglieder des
Gemeinderates und die Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. § 126 Abs. 2 bis
5 gilt sinngemaR.

In Kraft seit 01.07.2001 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tgo/paragraf/126
file:///

	§ 27 TGO Funktionsperiode des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes und des Bürgermeisters
	TGO - Gemeindeordnung 2001 – TGO, Tiroler


